
Info Jagdaufseher 

 

Der Jagdschutz umfasst insbesondere den Schutz des Wildes vor Wilderern, Futternot, 

Wildseuchen, vor Beeinträchtigungen durch dem Jagdrecht nicht unterliegende Tierarten, 

soweit diese keinem besonderen Schutz nach Naturschutzrecht unterstellt sind, vor 

aufsichtslosen Hunden und Katzen sowie die Sorge für die Einhaltung der zum Schutz des 

Wildes und der Jagd erlassenen Vorschriften.  

Für die Bestätigung von Jagdaufsehern ist die untere Jagdbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) 

zuständig. 

Die Bestätigung zum Jagdaufseher darf nur versagt werden, wenn der Jagdaufseher nicht 

Inhaber eines gültigen Jahresjagdscheines ist oder Bedenken gegen seine persönliche 

Zuverlässigkeit oder fachliche Eignung bestehen. Diese Versagungsgründe sind zwingend. 

 

Die fachliche Eignung verlangt das Vorliegen ausreichender praktischer Erfahrungen und 

Kenntnisse der einschlägigen Rechtsvorschriften. 

Gegen die fachliche Eignung bestehen i. d. R. dann keine Bedenken, wenn ein Nachweis 

erbracht wird über eine mehrjährige praktische Erfahrung in der Revierbetreuung und über die 

erforderlichen Kenntnisse der Aufgaben und Befugnisse der bestätigten Jagdaufseher. In der 

Regel werden diese Kenntnisse durch die erfolgreiche Absolvierung eines Kurses, der auf die 

Tätigkeit des Jagdaufsehers ausgerichtet ist, nachgewiesen. Der Nachweis über die 

erforderlichen Kenntnisse kann auch über eine forstfachliche, polizeiliche oder juristische 

Vorbildung oder in anderer Weise geführt werden. 

 

Rechtsgrundlagen: 

§ 25 Bundesjagdgesetz (BJagdG)  

bayernweit: Art. 41 Abs. 2 Bayerisches Jagdgesetz (BayJG)  
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http://www.gesetze-im-internet.de/bjagdg/__25.html
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayJG-41

